


Kurzfassung

2

Der Kärntner Landesrechnungshof 
(LRH) sprach 47 Empfehlungen in sei-
nem Bericht zur Tourismusabgabe des 
Landes im Jahr 2020 aus. Zum Zeit-
punkt der Follow-up-Überprüfung  

waren lediglich vier dieser Empfehlun-
gen (8,5 Prozent) vollständig umge-
setzt. Sechs Empfehlungen (12,8 Pro-
zent) waren teilweise umgesetzt. Für 
37 Empfehlungen (78,7 Prozent) hatte 
das Land noch keine Maßnahmen zur 
Umsetzung gesetzt. Für 17 Empfehlun-
gen (36,2 Prozent) war eine Änderung 
des Kärntner Tourismusabgabegesetzes 
erforderlich. Das Land hatte dafür be-
reits im Jahr 2020 einen Gesetzesent-
wurf ausgearbeitet, in dem elf dieser 
Empfehlungen berücksichtigt waren. 
Die Gesetzesänderung wurde dem 
Landtag jedoch bisher nicht zur Be-
schlussfassung vorgelegt. (TZ 53)

Abgabenaufkommen und Analyse

Die Tourismusabgabe diente der För-
derung und Finanzierung des Kärntner 
Tourismus. Abgabenpflichtig waren alle 
selbstständig Erwerbstätigen in Kärn-
ten, die einen Nutzen aus dem Touris-
mus zogen. Das Abgabenaufkommen 
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belief sich im Jahr 2025 auf 26,3 Millio-
nen Euro. Die Analyse des LRH ergab, 
dass ein kleiner Teil der Abgabenpflich-
tigen den Großteil des Abgabenauf-
kommens trug: 12,4 Prozent der Ab-
gabenpflichtigen leisteten 80,0 Prozent 
des Abgabenaufkommens, während 
60,7 Prozent der Abgabenpflichtigen 
nur 5,0 Prozent beitrugen. 

Aus diesem Grund hatte der LRH die 
Einführung einer Freigrenze empfoh-
len, bis zu deren Erreichen keine Er-
klärungs- und Abgabenpflicht bestand. 
Das Land setzte diese Empfehlung 
bisher nicht um. Eine Freigrenze würde 
den Verwaltungsaufwand verringern 
und Abgabenpflichtige mit geringem 
Umsatz finanziell entlasten. So wür-
den dem Land bei einer Freigrenze von 
100.000 Euro durchschnittlich nur 
rund 3,6 Prozent des Tourismus- 

abgabenaufkommens entgehen, wäh-
rend sich die Anzahl der Abgabenpflich-
tigen um 46,9 Prozent reduzieren wür-
de. Wäre die Freigrenze bei 150.000 
Euro, würden dem Land durchschnitt-
lich 5,7 Prozent des Tourismusabgaben-
aufkommens entgehen, während 
56,2 Prozent von der Abgabenpflicht 
befreit wären. (TZ 43)

Reduktion der Gemeindeklassen

Die Höhe der Tourismusabgabe ergab 
sich aus dem abgabenpflichtigen Um-
satz multipliziert mit dem Abgaben-
satz. Dieser Abgabensatz lag zwischen 
0,29 und 3,98 Promille und richtete 
sich nach der Abgabengruppe, in die 
der Abgabenpflichtige entsprechend 
seiner Tätigkeit einzustufen war. Wei-
ters war der Abgabensatz von der 
Gemeinde abhängig, in der die Tätig-

Warum eine Freigrenze sinnvoll wäre
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keit ausgeübt wurde. Die Gemeinden 
wurden entsprechend der Anzahl der 
Nächtigungen pro Einwohner in drei 
Gemeindeklassen eingeteilt. Die Tou-
rismusabgabe wurde nach Gemeinde-
gebiet eingehoben. Abgabenpflichti-
ge mit Betriebsstätten in mehreren 
Gemeinden mussten ihren Umsatz 
aufteilen und für jede Betriebsstätte 
eine Abgabenerklärung abgeben. Dies 
führte zu einem erheblichen Verwal-
tungsaufwand sowohl für das Land als 
auch für die Abgabenpflichtigen. Der 
LRH empfahl daher, dass pro Abgaben-
pflichtigem nur eine Abgabenerklärung 
einzureichen ist. Zudem sollten die 
Gemeindeklassen auf eine reduziert 
werden. (TZ 18, 45)

Zuordnung der Abgabengruppe

Die Höhe der Tourismusabgabe war 
unter anderem von der ausgeübten 
Tätigkeit des Abgabenpflichtigen ab-
hängig. Der Tätigkeitskatalog umfasste 
194 Tätigkeiten in sechs Abgaben-
gruppen (A bis F). Je unmittelbarer 
der Nutzen aus dem Tourismus, desto 
höher war die Abgabengruppe und 
der dazugehörige Abgabensatz. Bei-
spielsweise wurde Beherbergung in der 
Abgabengruppe A und eine Bäckerei 
in der Abgabengruppe  C eingestuft. 
Wies eine Tätigkeit keine Ähnlichkeit 
zu einer angeführten Tätigkeit auf, war 
der Abgabenpflichtige in die niedrigs-
te Abgabengruppe G einzustufen. Der 
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möglichkeit entgingen dem Land rund 
1,45 Millionen Euro pro Jahr. Diese 
Befreiungen waren im Bundesländer-
vergleich einzigartig. Der LRH hatte 
deshalb empfohlen, die Abschaffung 
dieser Sonderregelungen zu evaluieren. 
Auch diese Empfehlung wurde bisher 
nicht umgesetzt. (TZ 40, 42)

Amtshilfe durch Finanzbehörde 
des Bundes

Grundlage für den abgabenpflichtigen 
Umsatz war in der Regel der Umsatz-
steuerbescheid. Die Abgabenpflichti-
gen mussten diesen mit der Abgaben-
erklärung an das Land übermitteln. In 
Tirol erfolgte laut Auskunft bereits eine 
automatisierte Amtshilfe durch die 
Finanzbehörde des Bundes hinsicht-
lich der Umsatzhöhe. Der LRH hatte 
empfohlen, nach diesem Vorbild auch 
in Kärnten auf eine Amtshilfe hinzuwir-
ken. Der Datenaustausch zwischen der 
Finanzbehörde und dem Land würde 
die Abwicklung der Tourismusabgabe 
erheblich vereinfachen. So könnte bei 
Abgabenpflichtigen mit nur einer Be-
triebsstätte oder Tätigkeit die Touris-
musabgabe automatisiert festgesetzt 
werden. Für Abgabenpflichtige unter 
der Freigrenze könnte die Erklärungs-
pflicht entfallen. Dies wäre eine erheb-
liche Verwaltungsvereinfachung, da 
Abgabenerklärungen für einen Großteil 
der Abgabenpflichtigen entfallen wür-
den und die Tourismusabgabe rascher 
abgewickelt werden könnte. (TZ 20) 

Tätigkeitskatalog stammte aus dem 
Jahr 1970 und war veraltet. Heutzutage 
gängige Tätigkeiten, wie zum Beispiel 
die Überlassung von Arbeitskräften 
sowie Museen und andere Tourismus-
attraktionen, waren darin nicht ent-
halten. Dies führte dazu, dass diese 
Tätigkeiten, die zum Teil einen beson-
ders hohen Nutzen aus dem Tourismus 
hatten, in der niedrigsten Abgaben-
gruppe G eingestuft waren. Dadurch 
entgingen dem Land Mittel aus der 
Tourismusabgabe. Der LRH hatte des-
halb die grundlegende Überarbeitung 
des Tätigkeitskatalogs und insbeson-
dere die Aufnahme von bisher nicht an-
geführten Tätigkeiten empfohlen. Das 
Land setzte diese Empfehlung bisher 
nicht um. (TZ 12)

Befreiungen von der 
Tourismusabgabe

Das Kärntner Tourismusabgabegesetz 
sah Ausnahmeregelungen vor, nach 
denen Umsätze ganz oder teilweise von 
der Tourismusabgabe befreit waren. So 
waren Umsätze aus Gegenständen, die 
dem Umsatzsteuersatz von zehn Pro-
zent unterlagen, zu 50 Prozent befreit. 
Dem Land entgingen dadurch jähr-
lich rund 900.000 Euro. Bei Gast- und 
Schankgewerbebetrieben bestand 
die Möglichkeit eines 30-prozentigen 
Abzugs der abgabenpflichtigen Um-
sätze. Bei Nachweis konnte auch der 
tatsächliche Küchenumsatz in Abzug 
gebracht werden. Durch diese Abzugs-


